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42. BImSchV 

Der sichere Betrieb von Verdunstungskühlanlagen 

und Kühltürmen 

 

- Legionellenausbrüche und die Folgen - 
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  Wasser ist nicht steril! 

 

„Es enthält zahlreiche 

Organismen, die sich in 

Trinkwasseranlagen 

selbst bei geringen 

Nährstoffgehalten 

vermehren können.“ 

MIKROBIOLOGISCHE 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 



Deutscher Fachverband für Luft- und Wasserhygiene e.V. 

„Schlaraffenland“  für Mikroorganismen 

14/10/16 

 

Kühlwasser aus 

Verdunstungskühltürmen 

 

• Temperatur 30 - 36°C 

• Nährstoffe aus dem 

Luftwäschereffekt 

           (Pollen, Staub, Keime, usw.) 



Deutscher Fachverband für Luft- und Wasserhygiene e.V. 

Legionärskrankheiten 

 und Verdunstungs- 

kühlanlagen 

Tabelle aus VDI 2047 Bl. 2 







Ausbruch Ulm 2010 



Hubschrauber sucht nach Legionellen-Ursache 

(ULM/NEU-ULM/mru) Die Zahl der Erkrankungen durch Legionellen in der 

Region ist weiter angestiegen. Bis gestern wurden 43 Fälle bestätigt. Eine 

zweite ältere Patientin ist im Uniklinikum Ulm an den Folgen der 

Legionärskrankheit gestorben. Allerdings habe auch sie Vorerkrankungen 

gehabt, so die Gesundheitsbehörden. 



Ausbruch Warstein 



Ausbruch Warstein 



Ausbruch Warstein 



Konsequenz aus Warstein: 

Im Auftrag des Bundesrates 



Verordnung 
 

der Bundesregierung 
 

Zweiundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes- 

Immissionsschutzgesetzes  
 

(Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme 

und Nassabscheider – 42. BImSchV) 

A. Problem und Ziel 
Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider können unter 

bestimmten Bedingungen legionellenhaltige Wassertröpfchen (Aerosole) emittieren, 

die beim Einatmen bei Menschen zu schweren Lungenentzündungen sogar mit 

Todesfolge führen können…… 

….Ziel ist es deshalb, durch eine Verordnung bundeseinheitlich die Anwendung des 

Standes der Technik sowie unmittelbar anwendbare technische und organisatorische 

Pflichten bei der Errichtung und dem Betrieb von Verdunstungskühlanlagen….. 



E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Durch den Verordnungsentwurf entsteht für die Wirtschaft zusätzlicher 

Erfüllungsaufwand in Höhe von 9,6 Millionen Euro jährlich, davon 550 Tausend 

Euro durch jährliche Informationspflichten aus Anzeige-, Berichts- und 

Überwachungspflichten und ein einmaliger Erfüllungs- 

aufwand in Höhe von 100 Tausend Euro für einmalige Informations-pflichten 

E.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 
Durch den Verordnungsentwurf entsteht für die Verwaltung ein Erfüllungs-aufwand 

in Höhe von 100 Tausend Euro jährlich und ein einmaliger Erfüllungsaufwand in 

Höhe von 215 Tausend Euro. 

E.4 Nutzen der Verordnung 
Bei konservativer Abschätzung sind jährlich mindestens 110 Infektionen mit Legio-

nellen auf Ausbruchsgeschehen zurückzuführen. Unter Zugrundelegung einer 

Sterblichkeitsrate von 5 % bedeutet dies jährlich 6 Todesfälle im Zusammenhang  

mit Ausbruchsgeschehen. 

Das Umweltbundesamt beziffert die mit einer Legionelleninfektion verbundenen 

Kosten auf ca. 120 Tausend Euro je Erkrankungsfall. Die Verordnung trägt durch die 

Vermeidung von Infektionen mit Legionellen aus den erfassten Anlagen somit dazu 

bei, dass jährlich 13,2 Millionen Euro Gesundheitskosten eingespart werden 

können. 



Schon vorhanden: 



WHO 







Was kommt? 



Was kommt? 

Bestimmung eines Referenzwertes für die Gesamtkeimzahl 

über mindestens 6 aufeinanderfolgende Laboruntersuchungen  

oder auf Betreibererklärung max. 10.000 KBE/ml 

 

Pflicht zu Maßnahmen erst ab 100-fache Überschreitung 

 

3-monatige Untersuchungspflicht durch Labore 

 

14-tägige Überprüfung auf Keime oder chemische Parameter 

 

 

Labore für die mikrobiologischen Untersuchungen müssen Erfahrung 

Im Kühlwasserbereich nachweisen können (Eine Akkreditierung nur 

für Trinkwasser ist nicht ausreichend) 



 

Melde-AnzeigePflicht für sämtliche Verdunstungskühlanlagen 
 

 

Neuanlagen:   spätestens einen Monat nach Erstbefüllung 

Bestandsanlagen: spätestems 6 Monate nach Inkrafttreten  

   der Verordnung 

 

Bei Änderung der Anlage 

Bei Anlagenstillegung 

Bei Betreiberwechsel 

 

 

Bei Üerschreitung des Maßnahmewertes mit Beschreibung  

der eingeleiteten Gegenmaßnahmen 



Was kommt? 

Pflicht zur Führung von Nachweisen 

 

Pflicht zur Führung eines Betriebstagebuchs 

 

Pflicht zum Ergreifen von Maßnahmen 

 

Pflicht zur Überprüfung durch einen Sachverständigen bezgl. 

Baulicher und betrieblicher Anforderungen 

(alle 5 Jahre durch vereidigten Sachverständigen oder  

durch akkreditierte Inspektionsstelle Typ A) einschließlich 

 

Pflicht zur Mitteilung der Ergebnisse an die Behörde  





Krankenhaus 

System mit Rezirkulation 



Ausführung / Wartung 
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10 -20 % im Jahr 

Mit aufbereitetem Wasser sparen 

•Treibhausgase 

 

•Primärenergieverbrauch 

 

•Kosten 

Vielen Dank 

für Ihre 

Aufmerksamkeit 


